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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.11.1977

Norm

ABGB §1311 IIb

KFG §23 Abs1

Rechtssatz

Die Schutzvorschrift des § 23 Abs 1 KFG bezweckt, daß der Lenker vor einer Fahrtrichtungsänderung oder einem

Fahrstreifenwechsel in einem entsprechend eingestellten Rückblickspiegel die Straße neben und hinter dem Fahrzeug

ausreichend überblicken und sich vom Nachfolgeverkehr überzeugen kann.
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